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	Anmeldeformular                                                     Schuljahr 2011/12
Musikalische Früherziehung



	Vor- und Nachname des Schülers:


	Geb. Datum: 


	Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten:


	Telefon: 



	Anschrift/Hauptwohnsitz (Straße, PLZ, Ort): 


	Mobil:




	Unterrichtsform
	Semester-beitrag
	Einschreibegebühr
(nur 1. Semester)
	Subvention der Gemeinde Lieboch

	
 FORMCHECKBOX 
 Gruppenunterricht im Kindergarten Lieboch:
 
	€ 150,00
	€ 5,00
	€ 75,00
gem. Förderungsbed. *)


*) Förderungsbedingungen der Marktgemeinde Lieboch:    

- Förderungsbeitrag: 50% des Musikschulbeitrages (exklusive Einschreibgebühr und etwaiger Instrumentalleihgebühren)

- Förderung nur für ein Hauptfach

- zur Förderung berechtigt: SchülerInnen ab 4 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 

- Besuch der Musikschule für die gesamte Dauer eines Schulsemesters (1. Sem.: September bis Ende Jänner, 2. Sem.: Feb. bis Ende Juni)

- Abmeldungen sind nur zu Semesterende möglich

- Hauptwohnsitz des Schülers und der Eltern/Erziehungsberechtigten in der Marktgemeinde Lieboch                                              
  Ansonsten gelten die Förderungen der Wohnsitzgemeinde. 

Der Schulbeitrag wird halbjährlich vom MV Lieboch vorgeschrieben und ist zu Beginn des Semesters zu entrichten. 

Die Verrechnung erfolgt direkt über den MV Lieboch.

Allgemeine Richtlinien für den Musikunterricht:
1. Die Unterrichtszeiten sind der Pflichtschule angepasst. Schulautonome Tage betreffen die Musikschule nicht.

2. Entschuldigte Stunden müssen dem Musiklehrer 24 Stunden vor Unterrichtsbeginn mitgeteilt werden.

3. Fehlstunden der Schüler werden nicht nachgeholt und rückvergütet.

4. Die Kosten für Notenschulen und Schreibmaterialien müssen von den Schülern getragen werden.

5. Die Kinder müssen pünktlich dem Musiklehrer übergeben und genauso pünktlich wieder übernommen werden.

6.     Die Musiklehrer übernehmen keine Haftung außerhalb der Unterrichtszeiten.
 FORMCHECKBOX 
 Ermächtigung zum Einzug des Musikschulbeitrages
Ich ermächtige die Musikschule Lieboch (Musikverein Lieboch) widerruflich, den jeweils aktuellen Unterrichtsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift abzubuchen. Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von 42 Tagen ab Abbuchung (ohne Angabe von Gründen) die Rückbuchung durch meine Bank zu veranlassen.

	Name KontoinhaberIn:      
	Bankverbindung:      

	Konto-Nummer:      
	Bankleitzahl:      


Ich habe die Schulordnung und die Förderrichtlinien der Gemeinde Lieboch zu Kenntnis genommen.
     



____________________________________
                                                                  Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten






